
.. 11-Lt~ der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

• des NatIOnalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 
Zl. 30.000/32-Prä~.5/86 

An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
1017 Wie n 

J. 01O/AB 

1986 -07- 1 7 
zu 2AIl/J 

Wien, am 17. Juli 1986 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2187/J-NR/1986 
betreffend geistige Landesverteidigung, die die Abgeordneten 
Dr. ERMACORA und Genossen am 27. Juni 1986 an mich 
richteten, beehre i~h mich wie folgt zu beantworten: 

Zu 1) 
Gemäß Erlaß Zahl 33.464/6-19a/78 versteht sich die Politi­
sche Bildung in den Schulen als Unterrichtsprinzip. Das 
heißt, jeder österreichische Lehrer ist verpflichtet, im 
Rahmen seines Unterrichts die Grundlagen der Politischen 
Bildung zu beachten. Dies betrifft auch den Hinweis auf die 
Umfassende Landesverteidigung (11/4 des genannten Erlasses). 
DarUber hinaus gibt es an jeder höheren Schule einen ausge­
wählten Referenten fUr Geistige Landesverteidigung. Im Be­
reich der mittleren und im Pflicht-Schulbereich haben ein­
zelne Landesschulbehörden ebenfalls bereits Referenten fUr 
GLV eingesetzt. 

Zu 2) 
Lehrbehelfe (GLV-Filme, Unterrichtsbeispiele, Folienmappen, 
etc) wurden durch das Bundesministerium fUr Unterricht, 
Kunst und Sport ausgearbeitet und stehen fUr den Unterricht 
Uber Fragen der Umfassenden Landesverteidigung zur VerfU­
gung. Jeder der ca. 1000 Referenten fUr GLV hat zumindest 
ein Schulungsseminar zum Thema "Politische Bildung und' 
Geistige Landesverteidigung" besucht. 
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Zu 3) 
Friedenserziehung, Verteidigungsbereitschaft und die Maß­
nahmen fUr ein vernUnftiges Sicherheits- und Vorsorge-Denkeri 
sind integrative Bestandteile der Politischen Bildung. 

Zu 4) 

Ja 

Zu 5) 

Im Rahmen der Schulaufsicht unterliegt die GLV der gleichen 
Behandlung wie alle Unterrichtsgegenstände und Unterrichts­
prinzipien. 

Zu 6) 

Obwohl die Geistige Landesverteidigung aus den oben ange­
fUhrten GrUn~en in den letzten Jahren - und vor allem seit 
Verabschiedung des Landesverteidigungsplanes - immer stärke­
re Beachtung im schulischen und außerschulischen Bildungsge­
schehen erfährt, wird eine verstärkte Information Uber Maß­
nahmen der Umfassenden Landesverteidigung, vor allem in der 
Lehrerausbildung, notwendig sein. 

Zu 7) 
Siehe Punkt 1 
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